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Vorwort Das vorliegende Buch wendet sich vor allem an Personen, die beruﬂich mit dem Pﬂanzenschutz beim Anlegen und Pﬂegen von Ziergärten oder Grünﬂächen zu tun haben: • Hausmeister, Gebäudereiniger, Platzwarte oder Dienstleister für Haus und Garten sowie im Rahmen des Facility-Managements. • Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Einzelhandelsgärtnereien, Gartenbaumschulen sowie Gartencenter, die Ziergärten oder Grünﬂächen anlegen und pﬂegen. • Garten- und Grünﬂächenämter, Straßenmeistereien, Baumpﬂeger, Greenkeeper. • Friedhofsgärtner, beim Anlegen und Pﬂegen von Gräbern, der Rahmenbepﬂanzung oder von Memoriam-Gärten. • Innenraum- und Bauwerksbegrüner. • Schädlingsbekämpfer im Bereich Pﬂanzenschutz (außer im Vorratsschutz). • Verkäufer von Produkten zur Anwendung in Gärten oder auf Grünﬂächen (Pﬂanzenschutzmittel, Biozide, Dünger, Pﬂanzenstärkungsmittel, Pﬂanzenhilfsmittel, Bodenhilfsstoffe) und Zubehör. • Fachberater oder Gartenpﬂeger im Kleingartenwesen bzw. Fachwarte für Obst und Garten von Hobby- und Freizeitgärtnervereinen sowie andere Berater, Lehrer und Dozenten. • Lehrgangs- und Schulungsteilnehmer, Schüler, Auszubildende, Studierende oder Praktikanten.



Die Idee zum vorliegenden Buch kam mir, als ich Unterrichtsmaterialien für den Garten- und Landschaftsbau im Bereich Pﬂanzenschutz zusammen stellte. Hierbei ﬁel mir auf, dass sich der Pﬂanzenschutz beim „Anlegen und Pﬂegen von Ziergärten oder Grünﬂächen“ von dem in der „Erzeugung von Pﬂanzen oder Pﬂanzenteilen“ oft unterscheidet. Einerseits gibt es bislang kein Buch, dass sich mit dem Themenbereich Pﬂanzenschutz beim „Anlegen und Pﬂegen von Ziergärten oder Grünﬂächen“ auseinandersetzt. Andererseits gibt es einen großen Personenkreis, der Bedarf zu fachgerechten Informationen zum Pﬂanzenschutz beim „Anlegen und Pﬂegen von Ziergärten oder Grünﬂächen“ hat. Auf Grund des Wandels unserer Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft gibt es zunehmend Anbieter von Dienstleistungen – auch rund um Gärten und Grünﬂächen. Zudem überaltert die deutsche Bevölkerung zunehmend – schwere körperliche Arbeiten in Haus und Garten können ab einem gewissen Alter von Privatpersonen nicht mehr selbst erledigt werden. Tatsächlich verzeichnet die Fachrichtung Gartenund Landschaftsbau innerhalb des Ausbildungsberufs Gärtner bundesweit die höchsten Ausbildungszahlen. Damit ist der Beruf des Gärtners, der eigentlich der Urproduktion bzw. der Landwirtschaft hinzuzurechnen ist, in der Dienstleistung angekommen. Auch in der Landwirtschaft schlägt sich der Trend zur Dienstleistung nie-



4 Vorwort



der. Seit Kurzem gibt es den Ausbildungsberuf „Fachkraft Agrarservice“. Fachkräfte Agrarservice bewirtschaften für Landwirte deren Ackerland – auch im Bereich Pﬂanzenschutz. Um Dienstleistern rund um Gärten und Grünﬂächen ein fachlich fundiertes Buch zur Hand zu geben, entschied ich mich, ein solches zu schreiben. Hierbei wurde mir von Bernhard Degen (jun.), Magdalena Dietl, Simone Marietta Kellner, Blaz Romic, Daniel Strobl, Frank Michael Woll und Emine Yenil geholfen. Für ihre Hilfe möchte ich mich herzlichst bedanken!



Werner Baumeister vom Verlag Eugen Ulmer sei gleichfalls für die gute Zusammenarbeit gedankt. Zudem gilt mein Dank Herrn Wilhelm Klein, dem Hauptautor von „Sachkundig im Pﬂanzenschutz“ für seinen Zuspruch zur Erstellung der vorliegenden Publikation. Das von ihm und seinen Co-Autoren erstellte Buch stellt seit Jahrzehnten das Standardwerk für alle dar, die mit dem Pﬂanzenschutz bei der Erzeugung von Pﬂanzen oder Pﬂanzenteilen zu tun haben. Würzburg im Sommer 2011 Daniel Pascal Klaehre
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Wie benutzt man dieses Buch? In den Kapiteln 1 bis 7 ﬁnden Sie die wesentlichen Inhalte. Am Ende dieser Kapitel beﬁndet sich jeweils ein Teil mit hEXQJVIUDJHQ. Der Lösungsschlüssel in Kapitel 8.4 zu allen Übungsfragen beﬁndet sich in Kapitel 8.5. Es können eine oder mehrere Antworten richtig sein – mindestens eine Antwortmöglichkeit ist immer falsch. Kapitel 8 ergänzt die vorhergehenden Kapitel. Wichtige Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen o. ä.) und deren Titel in Kurz- und Langform, die im Buch genannt werden, können dem Kapitel 7.3 entnommen werden. Im Text wurde nur der wichtigste Inhalt von Rechtsvorschriften sinngemäß und verständlich wiedergegeben. Der genaue Wortlaut muss den Rechtsvorschriften selbst entnommen werden. Fachbegriffe, die im Kapitel 8.3 erläutert werden, sind mit dem Symbol „B“ gekennzeichnet. Dort werden auch Internet-Lexika benannt, die zur Suche weiterer oder unerklärter Begriffe genutzt werden können. Empfohlene weiterführende Informationsquellen (Bücher, Internetseiten usw.) sind immer am Kapitelende und ergänzend in Kapitel 8.1 aufgeführt. Alle Empfehlungen sind dabei



beispielhaft und können wegen der Fülle an verfügbaren Medien nicht erschöpfend sein. Gleichfalls werden am Kapitelende teilweise Ausblicke zu erwartenden rechtlichen Änderungen gegeben. Mit dem Stichwortverzeichnis in Kapitel 8.4 können Erläuterungen zu gesuchten Begriffen im Buch und die dazugehörige Seitenzahl gefunden werden. Hinweis: Um eine gute Lesbarkeit des vorliegenden Buchs zu gewährleisten, wurden weibliche Formen nicht ausdrücklich aufgeführt. Alle personenbezogenen Formulierungen im Buch beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer, auch wenn die männliche Form verwendet wird. Trotz sorgfältiger Erstellung übernimmt der Autor keinerlei Haftung für Fehler oder für Folgen die aus der Lektüre dieses Buches resultieren. Dies gilt insbesondere für die Erläuterungen zu Rechtsvorschriften oder ähnlich gearteten Texten. Im Zweifelsfall sind immer die jeweils zuständigen Behörden zu fragen. Etwaige Nennungen von Produkten, Institutionen oder Unternehmen haben immer nur beispielhaften Charakter.
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1 Sachkunde im Pﬂanzenschutz und rechtliche Anforderungen Wer benötigt eigentlich die Sachkunde im Pﬂanzenschutz und was ist für Verkäufer- und Anwender von Pﬂanzenschutzmitteln sonst noch zu beachten? Pﬂanzenschutzmittel sind vereinfacht gesagt Mittel, die Pﬂanzen vor Krankheiten und Schädlingen schützen – vergleichbar mit Arzneimitteln beim Menschen. Wie Arzneimittel haben sie auch unerwünschte Nebenwirkungen, die für Mensch, Tier und Naturhaushalt nachteilig sein können. Deshalb müssen beruﬂiche Anwender (z. B. Gärtner) und Verkäufer von Pﬂanzenschutzmitteln eine Art Führerschein besitzen, den Sachkundenachweis im Pﬂanzenschutz. Der Sachkundenachweis bescheinigt, dass der Sachkundeinhaber die notwendige Zuverlässigkeit sowie Kenntnisse und Fertigkeiten hat. Diese benötigt er, um Pﬂanzenschutzmittel richtig anzuwenden oder diese zu verkaufen und zur Anwendung zu beraten.



1.1 Wer benötigt die Sachkunde im Pﬂanzenschutz? Jeder, der beruﬂich Pﬂanzenschutzmittel anwendet (in der ErzeugungB, zum Vorratsschutz oder zu Versuchszwecken), darin ausbildet oder Pﬂanzenschutzmittel verkauft, muss sachkundig im Pﬂanzenschutz sein. Diese persönlichen Anforderungen sind im



§ 10 und § 22 Pﬂanzenschutzgesetz verankert. Ergänzend hierzu gibt es die Pﬂanzenschutz-Sachkundeverordnung, welche die Einzelheiten regelt. Es ist zu unterscheiden zwischen der Anwendersachkunde und der Abgebersachkunde („Verkäufersachkunde“). Anwendersachkunde Die Anwendersachkunde kann durch zwei Verfahren erreicht werden: 1. Absolvierung einer Berufsausbildung (z. B. Gärtner, Landwirt, Forstwirt, Schädlingsbekämpfer), die in der entsprechenden Anlage der PﬂSchSachkV aufgeführt ist oder eines Studiums der Agrar-, Gartenbau- und Forstwissenschaften sowie des Weinbaus. 2. Teilnahme an einem PﬂanzenschutzSachkundelehrgang für Anwender (oder gleichwertiger Schulungen und Fortbildungen) mit bestandener Prüfung. Bei Lehrgängen wird theoretisch und praktisch geschult. Beides wird abgeprüft. Wer die Anwendersachkunde besitzt darf: • Pﬂanzenschutzmittel für andere (in Dienstleistung) anwenden, • mit Ausnahmegenehmigung Pﬂanzenschutzmittel auch im Nichtkulturland anwenden (siehe Kap. 5.3), • Pﬂanzenschutzmittel im Kulturland (bewirtschaftete Flächen des Land-,
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Garten- und Waldbaus) anwenden (siehe Kap. 5.3), • Pﬂanzenschutzmittel abgeben (s. u.), • zur Anwendung von Pﬂanzenschutzmitteln beraten, • Auszubildende bei der Anwendung von Pﬂanzenschutzmitteln anleiten. Auszubildende ohne Anleitung sowie Mitarbeiter ohne Sachkunde dürfen keine Pﬂanzenschutzmittel anwenden. Anwendersachkunde-Lehrgänge werden vom PﬂanzenschutzdienstB oder von Schulungseinrichtungen wie z. B. der DEULA oder der FHT / DSM angeboten. Abgebersachkunde Die „Verkäufersachkunde“ (= Sachkundenachweis für die Abgabe von Pﬂanzenschutzmitteln und für die Beratung über deren Anwendung) kann durch zwei Verfahren erreicht werden: 1. Absolvierung einer Berufsausbildung (z. B. Florist, PTA, PKA, Drogist), die in der entsprechenden Anlage der PﬂSchSachkV aufgeführt ist oder eines Studiums der Pharmazie (Apotheker). 2. Teilnahme an einem Pﬂanzenschutz-Sachkundelehrgang für Abgeber (oder gleichwertiger Schulungen und Fortbildungen) mit bestandener Prüfung. Bei Lehrgängen wird theoretisch und praktisch geschult. Häuﬁg wird nur die Theorie abgeprüft. Wer die Anwendersachkunde besitzt, hat auch die Abgebersachkunde inne. Ergänzend zur Anwendersachkundeprüfung wird durch die Abgebersachkundeprüfung



festgestellt, ob der Prüﬂing die für eine sachgerechte Unterrichtung des Erwerbers über die Anwendung der Pﬂanzenschutzmittel und die damit verbundenen Gefahren erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Abgebersachkunde-Lehrgänge werden vom PﬂanzenschutzdienstB oder von Schulungseinrichtungen wie z. B. der DEULA oder der FHT / DSM angeboten. Wer die „Verkäufersachkunde“ inne hat, darf Pﬂanzenschutzmittel im Einzel-, Versand- und Großhandel verkaufen. Darüber hinaus müssen „Verkäufersachkundige“ über die Anwendung, insbesondere über Verbote und Beschränkungen bei der Abgabe von Pﬂanzenschutzmitteln aufklären.



1.2 Anzeigepﬂicht für Abgeber und dienstleistende Pﬂanzenschutzmittelanwender Nur wer sachkundig im Pﬂanzenschutz ist, darf Pﬂanzenschutzmittel anwenden oder abgeben oder zu deren Anwendung beraten. Wer zur Anwendung von Pﬂanzenschutzmitteln beraten will, diese verkaufen oder diese für andere anwenden will (als Dienstleistung), muss dies dem PﬂanzenschutzdienstB anzeigen (§§ 9 und 21a PﬂSchG). Diese Anzeigepﬂicht soll sicherstellen, dass nur sachkundige Personen mit Pﬂanzenschutzmaßnahmen betraut sind. Auch die gewerbliche Anwendung von Pﬂanzenschutzmitteln in Haus- und Kleingärten von Kunden oder auf öffentlichen Grünﬂächen usw. bedarf der Sachkunde im Pﬂanzenschutz und der Anzeige dieser Tätigkeit.
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1.3 Weitere Anforderungen für PﬂanzenschutzmittelAnwender und -Abgeber Für die Abgabe und die Anwendung von Pﬂanzenschutzmitteln gibt es ergänzend zur Sachkunde im Pﬂanzenschutz weitere Anforderungen. Hier ein kurzer Überblick:



1.3.1 Weitere rechtliche Anforderungen für Anwender von Pﬂanzenschutzmitteln Bei der Anwendung von Pﬂanzenschutzmitteln sind weitere Pﬂichten einzuhalten, insbesondere beim erwerbsmäßigen Begasen. Daneben gibt es wichtige Punkte, die beim Einkauf von Pﬂanzenschutzmitteln für die Anwendung beachtet werden müssen.



Begasungsbefähigungsschein nach Gefahrstoffverordnung Wer öfter als gelegentlich oder insbesondere gewerblich (z. B. als Dienstleistung) Begasungen im Erdreich durchführen will (z. B. zur Wühlmaus bzw. Schermausbekämpfung), benötigt ergänzend zur Sachkunde im Pﬂanzenschutz einen Befähigungsschein nach Anhang I Nr. 4.3.1 Abs. 2 Gefahrstoffverordnung in Zusammenhang mit den TRGS 512. Dieser Befähigungsschein wird auch zum Kauf von Begasungsmitteln benötigt, deren Packungsinhalt bei der Anwendung mehr als je 15 g Phosphorwasserstoff freisetzt. Sobald die Anwendung von Phosphorwasserstoff freisetzenden Begasungsmitteln nicht nur gelegentlich im eigenen ErzeugungsbetriebB oder im eigenen Haus- und Kleingarten statt-



ﬁndet, wird ein solcher Befähigungsschein benötigt. Auch wenn die Anwendung von Mitteln mit der Auﬂage VS005 (s. u.) außerhalb von Haus- und Kleingärten erfolgen soll, wird ein Befähigungsschein gebraucht. Kennzeichnungstexte (siehe Kap. 5.1) auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanleitung der Begasungsmittel weisen auf die Pﬂicht zum Befähigungsschein hin: „VH500 – 2. Bei Originalverpackungen mit einem Pﬂanzenschutzmittelinhalt von 350 und 750 g ist zusätzlich folgender Hinweis in die Gebrauchsanleitung zu übernehmen [ …]: „Anwendung nur durch Personen, die über einen Sachkundenachweis im Sinne von Anhang III Nr. 5.3 der GefStoffV für Begasungen mit phosphorwasserstoffentwickelnden Mitteln verfügen.“ oder „VS005. Die Durchführung von Begasungen mit den in der Gefahrstoffverordnung Anhang III Nr. 5.2 (1) genannten Stoffen ist gemäß Gefahrstoffverordnung Anhang III Nr. 5.2 (2) erlaubnispﬂichtig. Bei der Anwendung des Mittels sind die besonderen Vorschriften der Gefahrstoffverordnung Anhang III Nr. 5 in Verbindung mit den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 512 (Begasungen) zu beachten.“ Den Befähigungsschein erhält zeitlich befristet, wer: • volljährig (mindestens 18 Jahre alt) ist, • die erforderliche Zuverlässigkeit (mit Führungszeugnis) nachweist, • ein Arztzeugnis vorlegt, dass bescheinigt, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn für Tätigkeiten mit
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Begasungsmitteln körperlich oder geistig ungeeignet erscheinen lassen, • sachkundig nach Anhang I Nr. 4.3.1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Ziffer 3 GefStoffV ist.



Tipp Günstiger können Parallelimporte mit Verkehrsfähigkeitsbescheinigung des BVL sein. Die Sachkunde kann durch Teilnahme an einem von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgang für die beabsichtigte Tätigkeit mit bestandener Prüfung erbracht werden, z. B. am Sachkundelehrgang „Wühlmausbekämpfung mit Phosphorwasserstoff“ bei der FHT / DSM. Die zuständigen Behörden sind je nach Bundesland z. B. die Gewerbeaufsicht, das Amt für Arbeitsschutz oder das Staatliche Umweltamt. Diese Behörden sind zumeist kommunalen Verwaltungen (Bezirke, Kreise, Städte, Gemeinden) oder Regierungen angegliedert. Die zuständigen Behörden nehmen auch die Sachkundeprüfung nach Gefahrstoffverordnung ab. Was ist sonst noch beim Einkauf von Pﬂanzenschutzmitteln zu beachten? Da nur zugelassene Pﬂanzenschutzmittel (oder gleichwertige Parallelimporte) angewendet werden dürfen, ist es auch nur erlaubt, zugelassene Pﬂanzenschutzmittel einzukaufen. Zugelassene Pﬂanzenschutzmittel sind am Zulassungszeichen des BVL zu erkennen (siehe Kap. 5.1). Natürlich ist es möglich, Pﬂanzenschutzmittel über das Internet einzukaufen.



Aber: Nicht alle Pﬂanzenschutzmittel, die im Internet angeboten werden, sind in Deutschland zugelassen. Zudem gibt es Fälle von Produktfälschungen ähnlich wie das von Markenartikeln bekannt ist. Achten Sie deshalb besonders beim Kauf im Internet darauf, dass Sie zugelassene Pﬂanzenschutzmittel erwerben. Nicht zugelassene Pﬂanzenschutzmittel dürfen nicht angewendet werden! Derzeit dürfen Pﬂanzenschutzmittel in Großpackungen für beruﬂiche Anwender von Sachkundigen und Nichtsachkundigen im Pﬂanzenschutz gekauft werden. Deren Anwendung jedoch ist nur pﬂanzenschutzsachkundigen Anwendern erlaubt. Giftige Pﬂanzenschutzmittel dürfen nur von Volljährigen (mindestens 18 Jahre alt) erworben werden.



1.3.2 Weitere rechtliche Anforderungen für Abgeber von Pﬂanzenschutzmitteln Beim Verkauf von Pﬂanzenschutzmitteln sind weitere Pﬂichten insbesondere nach Gefahrstoffrecht (siehe Kap. 7.2), einzuhalten. Sachkunde nach ChemikalienVerbotsverordnung Wer Gefahrstoffe (siehe Kap. 7.2) mit folgenden Eigenschaften abgeben will, benötigt die Sachkunde nach § 5 Chemikalien-Verbotsverordnung: • T+ = sehr giftig • T = giftig • O = brandfördernd • F+ = hochentzündlich
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oder gesundheitsschädliche Gefahrstoffe (Xn) mit den R-Sätzen: • R 40 = Verdacht auf krebserzeugende Wirkung • R 62 = Kann möglicherweise die Fortpﬂanzungsfähigkeit beeinträchtigen • R 63 = Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen • R 68 = Irreversibler Schaden möglich Oben aufgeführte Gefahrstoffe sind besonders gefährlich und können z. B. Pﬂanzenschutzmittel oder Biozide (siehe Kap. 4.1) sein. Im Bereich Pﬂanzenschutz zählen Wühlmausbegasungsmittel mit Aluminium- oder Calciumphosphid zu diesen Gefahrstoffen. Wer die o. g. Gefahrstoffe abgeben will, benötigt pro Betrieb eine Person, welche die persönlichen Anforderungen erfüllt. Die persönlichen Anforderungen sind: • Volljährigkeit (mindestens 18 Jahre alt) • erforderliche Zuverlässigkeit (Nachweis mit Führungszeugnis) • Sachkunde nach § 5 ChemikalienVerbotsverordnung Es gibt zwei Arten, die Sachkunde nach § 5 ChemVerbotsV zu erlangen: 1. Absolvierung einer Berufsausbildung (z. B. PTA, Drogist, Schädlingsbekämpfer), die in der ChemVerbotsV aufgeführt ist, oder eines Studiums der Pharmazie (Apotheker). 2. Ablegung einer Prüfung nach § 5 (2) ChemVerbotsV oder einer entsprechenden Prüfung (z. B. Sachkundelehrgang „Eingeschränkte Sach-



kunde zur Abgabe von Biozid-Produkten und Pﬂanzenschutzmitteln“ bei der DEULA) Wenn nur Pﬂanzenschutzmittel und Biozide abgegeben werden sollen, so reicht es aus, eine Prüfung für die „Eingeschränkte Sachkunde für BiozidProdukte und Pﬂanzenschutzmittel“ abzulegen. Dies kann zeitgleich mit der Prüfung zur Pﬂanzenschutz-Abgeber-Sachkunde geschehen. Die zuständige Behörde kann die Pﬂanzenschutz-Sachkunde als gleichwertig mit der Sachkunde nach § 5 ChemVerbotsV anerkennen, wenn keine anderen Gefahrstoffe (siehe Kap. 7.2) als Pﬂanzenschutzmittel abgegeben werden. Die zuständigen Behörden sind je nach Bundesland z. B. die Gewerbeaufsicht, das Amt für Arbeitsschutz oder das Staatliche Umweltamt. Diese Behörden sind zumeist kommunalen Verwaltungen (Bezirke, Kreise, Städte, Gemeinden) oder Regierungen angegliedert. Die zuständigen Behörden nehmen auch die Sachkundeprüfung nach Chemikalien-Verbotsverordnung ab. Erlaubnis- und Anzeigepﬂicht nach Chemikalien-Verbotsverordnung Wer die o. g. Gefahrstoffe an Endverbraucher (Hobbygärtner) verkaufen will, benötigt pro Betrieb eine Erlaubnis von der zuständigen Behörde dafür. Die Voraussetzung für die Erlaubnis ist, dass pro Betrieb eine Person beschäftigt ist, welche die persönlichen Anforderungen (s. o.) erfüllt (= „Gifthandelserlaubnis“). Wer die o. g. Gefahrstoffe an Wiederverkäufer (im Großhandel), beruf-
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liche Anwender oder Forschungseinrichtungen verkaufen will, muss dies der zuständigen Behörde anzeigen. In der Anzeige muss eine Person im Betrieb benannt werden, welche die persönlichen Anforderungen (s. o.) erfüllt. Informationspﬂichten Die o. g. Gefahrstoffe dürfen nur abgegeben werden, wenn: • der Erwerber dem Abgebenden bekannt ist, • der Abgebende die Identität (Name und Anschrift) des Erwerbers festgestellt hat, • der Abgebende, falls der Erwerber eine andere Person zur Abholung beauftragt hat, deren Identität festgestellt hat. Bei Personen, die an Stelle des Erwerbers die o. g. Gefahrstoffe abholen, muss eine Auftragsbestätigung, aus der der Verwendungszweck und die Identität des Erwerbers hervorgehen vorgelegt werden, • der Abgebende sich durch den Erwerber hat bestätigen lassen, dass dieser als Handelsgewerbetreibender die o. g. Erlaubnis- und Anzeigepﬂicht nach ChemVerbotsV eingehalten hat, • der Abgebende sicher ist, dass ein Endabnehmer (z. B. Hobbygärtner) die o. g. Gefahrstoffe in erlaubter Weise verwenden will und keine Anhaltspunkte für eine unerlaubte Weiterveräußerung oder Verwendung bestehen. Alle Erwerber von o. g. Gefahrstoffen müssen volljährig (mindestens 18 Jahre alt) sein.



Zudem muss der Abgebende den Erwerber über die mit dem Verwenden der o. g. Gefahrstoffe verbundenen Gefahren und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch unterrichten. Die Unterrichtungspﬂicht gilt auch für den Fall des unvorhergesehenen Verschüttens oder Freisetzens sowie für die ordnungsgemäße Entsorgung. Wenn Phosphorwasserstoff-Begasungsmittel (z. B. zur Wühlmausbekämpfung) gekauft werden, muss der Erwerber einen Befähigungsschein nach Anhang I Nr. 4.3.1 Absatz 2 Gefahrstoffverordnung vorlegen. Phosphorwasserstoff freisetzende Wühlmausbegasungsmittel mit Aluminium- oder Calciumphosphid sind giftig nach Gefahrstoffrecht. Wenn der Erwerber nur Pﬂanzenschutzmittel zur Begasung in Kleinpackungen (mit der Aufschrift „Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig“) kauft – also für Hobbygärtner gedachte Begasungsmittel -, entfällt die Pﬂicht zur Vorlage eines solchen Befähigungsscheins. Sie entfällt auch, wenn portionsweise Packungen gekauft werden, die bei der Anwendung nicht mehr als je 15 g Phosphorwasserstoff freisetzen und im Freiland (gegen Wühlmäuse) angewendet werden. Solche Packungen sind i. d. R. Dosen mit 10 g Aluminiumphosphid. Aufzeichnungspﬂichten Über die Abgabe o. g. Gefahrstoffe ist ein Abgabebuch (= „Giftbuch“) zu führen. Darin müssen folgende Angaben verzeichnet werden:
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Eignung: Staubige, schmutzige RÃ¤ume. Messbereich / Montage. Je nach AusfÃ¼hrung von 0â€¦3 ppm bis 0â€¦100ppm- siehe oben Art.Nr., BodennÃ¤he. Gaszufuhr.
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sehe aus, wie ich mich fÃ¼hle, dachte er. Die dunkel- blonden Haare kurz geschnitten. Einige Falten neben den Augen, ein leichter Bartwuchs von einigen Tagen um einen vollen, rosa ... dass die bei- den Toten von mehreren Pfeilen durchbohrt wurden. ..
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auÃŸerdem in der Anti-Atom- und Friedensbewegung und der evangelischen Kirche. Schon vor mehr als 40 Jahren zog er in seinem Buch Â»Ende oder WendeÂ« ...
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Möglichkeiten jeder Hundehalter hat, seinem Hund im Krankheitsfall zu helfen, sowie ... Große Rassen: 10 bis 30 Atemzüge pro Minute. Tipp: Ein Heben und ein ...
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Isabel Morf. Selbsanft. Kriminalroman. Page 7. Besuchen Sie uns im Internet: www.gmeiner-verlag.de. Â© 2017 â€“ Gmeiner-Verlag GmbH. Im Ehnried 5, 88605 ...
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07.11.2014 - der SÃ¼dseite der Aare im Abschnitt zwischen der Unterstation Meiringen bis auf die. HÃ¶he der ARA Meiringen die Stromleitungen erdverlegt ...
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Sophie Lustenberger, Â»I need Africa more than Africa needs meÂ« www.edition-winterwork.de. Â© 2012 edition winterwork. All rights reserved. Record: Sophie ...
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Marlene macht er sich auf die Suche nach der unbequemen Wahrheit in einem Dickicht aus zerbrochenen Beziehungen, dunklen Geheimnissen und brutaler ...
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symbolisch) mit einbezogen. ... und Fähigkeiten verknüpft werden, die in der Auseinandersetzung mit Mathematik auf verschie- denen Gebieten erworben ...
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Renate Maria Zerbe: Sakramente in der Grundschule. Â© Auer Verlag â€“ AAP Lehrerfachverlage GmbH, DonauwÃ¶rth. Bedeutung von Zeichen. Zeichen erklÃ¤ren ...
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von Caspar David Friedrich; Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/. File:Caspar_David_Friedrich_028.jpg .... kier ich nicht!Â«, erklÃ¤rte er etwas auÃŸer Atem.
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nicht mehr Ã¼berall teilnehmen. Die Klassen- fahrt im Winter musste ich ausfallen lassen. Auf dem Schulhof wurde ich schÃ¼chtern ge- grÃ¼ÃŸt, aber niemand blieb ...
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als die russische Armee um Berlin kÃ¤mpfte und die Stadt eroberte. Ich war fast dreiÃŸig, wie die .... Stimme: Â»Um Himmels Willen! Da ist ja noch eins drin!Â«.
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Sie beginnt einen. Roman, in dem die verschmÃ¤hte Frau den treulosen Liebhaber umbringt. ... Nun ja, es gab eben MÃ¤nner, die glÃ¼cklich waren ohne geistige ...
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24.06.2009 - Dass Nero und ich zueinandergefunden hatten, ging auf Julianes Konto. ... umsonst gelebt, wie?Â« Mir blieb die Spucke weg. Alles, was ich nun ...
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Auch keine gute. Wer alt ist, hat gar keine Laune mehr. Weil es sich nicht ... Thomas legte ihm kamerad- schaftlich die Hand auf die Schulter. Â»Ganz sicher.Â«.
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31.07.2017 - FestspielgÃ¤sten. Auf der Â»JedermannÂ«-BÃ¼hne vor dem Dom liegt ein Toter. .... Der wilden Treibjagd war wenig Erfolg beschie- den. Zwei, drei ...
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tionskultur sind wichtige Hebel. Geeignete Formate sind ... Kreislauf Ã¼ber die Beurteilung der Ausgangslage, die Optionen, die Strategie und die Umsetzung. 3.










 


[image: alt]





PDF Herunterladen 

Was soll der Apfel neben der. Leiche? Und welche Rolle spielt diese offensichtliche Anspielung auf den. Tyrannenmord in Schillers Â»Wilhelm TellÂ«?
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30.03.2012 - Die CO2-neutrale Fernwärme soll aus einheimischen Holzschnitzeln erzeugt werden. Die bereits durch die. Gemeinde Erlach erstellte ...
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Das GesprÃ¤ch bricht ab, ich schalte das Handy aus. Â»Krebs, Luise hat Krebs.Â« .... Luise nimmt mich in den Arm. Â»Wir telefonierenÂ«, sagt sie. Â»Luise, bitte ruf an, ...
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Kapitel 4 ErfÃ¼llt leben auf einem angezÃ¤hlten Planeten . . 123. Kapitel 5 Die Plenitude-Ã–konomie . .... in den USA nahm die Subprime-Krise ihren Anfang, in deren Ver- lauf die Investmentbank Lehman Brothers ... Kongress, den man nur als Â»antiÃ¶ko
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Heinz Butin. Krankheiten der Wald- und ParkbÃ¤ume. Page 3. Prof. Dr. Heinz Butin, ehem. Leiter des Instituts ... 3 SchÃ¤den an Keimlingen und Jung- pflanzen 17.
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Leiter Marketing | Head of Marketing [email protected]. DANK. Ohne das Engagement und die UnterstÃ¼tzung von tatkrÃ¤ftigen Personen wÃ¤re das ...
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